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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 

mit dieser Broschüre möchten wir Sie umfassend über die Ausbildung in der 

Fachoberschule (Form A und Form B) informieren. 

Sie erhält alle notwendigen gesetzlichen Vorschriften aber auch Regelungen die den 

Unterricht, die Prüfungen und die Rahmenbedingungen für diese Schulform an unserer 

Schule betreffen. 

Bei vielen dieser Vorschriften besteht für uns die Verpflichtung zur Information und 

Beratung. Damit wir dies auch belegen können, haben wir ein separates Unter-

schriftenblatt ausgehändigt. Dieses geben Sie bitte über die Klassenleitung 

unterschrieben zurück. 

Für Fragen stehen Ihnen jederzeit gern die Klassenleitungen und die Abteilungsleitung 

der Fachoberschule zur Verfügung. 
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Alle Informationsrechte gelten für Erziehungsberechtigte oder Volljährige selbst: 

1. Sollte die Klassenkonferenz zu dem Schluss kommen, dass ein(e) Schüler(in) 

den Anforderungen der Fachoberschule nicht gewachsen ist und deshalb der 

Übergang in eine andere Schulform oder in eine Berufsausbildung in 

Erwägung gezogen werden sollte, ist eine Beratung schriftlich anzubieten, die 

von der Klassenleitung durchgeführt wird. 

2. Sollte die Versetzung oder der Abschluss gefährdet sein, so sind die Eltern 

und die / der Volljährige davon durch einen Vermerk im Halbjahreszeugnis der 

Jahrgangsstufe 11 bzw. durch ein Beiblatt zum Halbjahreszeugnis der 

Jahrgangsstufe 12 in Kenntnis zu setzen. Zusätzlich muss in beiden Fällen 

eine schriftliche Benachrichtigung mit Beratungsangebot bis spätestens acht 

Wochen vor der Zeugniserteilung erfolgen. 

3. Nichtbeachten der o.g. Vorschriften hat keine Rechtsfolge für die 

Versetzungsentscheidung. 

4. Die Informationsrechte der Eltern gelten bei Schülerinnen und Schülern nach 

Vollendung des 18 Lebensjahres bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, 

wenn die / der Schüler(in) nicht widerspricht. 

Wir informieren die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres 

darüber, dass sie dem Informationsrecht schriftlich widersprechen müssen, 

wenn sie dies wünschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsrechte der Erziehungsberechtigten und volljährigen 

Schülerinnen und Schülern 

 

Rechtsgrundlagen § 72 HSchG , § 23 VOGSV und § 14 VO FOS 



 

 

 

 

Bewertung der Leistungen und des Verhaltens in der Fachoberschule 



 

 

 

 



 

 

 

Eine regelmäßige Teilnahme am und die Mitarbeit im Unterricht und am Praktikum ist 

eine wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Besuch der Fachoberschule. 

Können Sie aus wichtigen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen, müssen Sie eine 

Beurlaubung bei der Klassenleitung beantragen. 

 

1. Generell besteht für jede Schülerin und jeden Schüler die Pflicht zur 

Teilnahme am Unterricht. Vom Unterricht in einzelnen Fächern oder von 

einzelnen Schulverantstaltungen kann jedoch befreit werden. Die 

Erziehungsberechtigten haben Schulpflichtige zum regelmäßigen Besuch der 

Schule anzuhalten. 

2. Eine Beurlaubung kann nur aus wichtigen Gründen auf schriftlichen Antrag 

der(s) volljährigen Schülerin(s) oder durch die Erziehungsberechtigten 

erfolgen. Der Antrag muss rechtzeitig in der Schule vorliegen. Anträge die die 

Schulferien verlängern werden nicht genehmigt. Gründe für eine Beurlaubung 

können bei der Klassenleitung erfragt werden. Beurlaubungen, die länger als 

zwei Tage dauern müssen beim Schulleiter bzw. der Schulleiterin beantragt 

werden. 

3. Fehlzeiten sind grundsätzlich rechtzeitig schriftlich zu entschuldigen. 

Rechtzeitig bedeutet, dass die / der Schüler(in) am ersten Unterrichttag der 

Fehlzeit vor dem Unterrichtsbeginn im Sekretariat telefonisch krankzumelden 

ist. Die schriftliche Entschuldigung ist innerhalb von drei Unterrichtstagen 

einzureichen. 

4. Auf Beschluss der Klassenkonferenz kann die / der Schüler(in) verpflichtet 

werden, die Fehlzeit nur durch eine ärztliche Bescheinigung zu entschuldigen. 

Die Fristen zur Vorlage und die telefonische Krankmeldung gelten auch hier. 

5. Ebenfalls auf Beschluss der Klassenkonferenz kann die / der Schüler(in) 

verpflichtet werden diese ärztliche Bescheinigung am ersten Unterrichtstag 

der Fehlzeit vorzulegen. 

6. Fällt die Fehlzeit auf einen Tag an dem ein Leistungsnachweis zu erbringen 

ist, ist dieser Tag ausschließlich mit ärztlicher Bescheinigung (bei der 

zentralen Prüfung mit Attest) und einer Mitteilung an die / den Fachlehrer(in) 

bei dem der Leistungsnachweis erbracht wird zu entschuldigen. 

7. Ärztliche Bescheinigungen von sogenannten „Telekliniken“ werden 

grundsätzlich nicht anerkannt. 

8. Sollte ein(e) Schüler(in) dreimal jeweils nur am Tag eines Leistungs-

nachweises fehlen, zieht dies ein Gespräch bei der Abteilungsleitung nach 

sich. 

9. Planbare Arzttermine sollten außerhalb der Schulzeit vereinbart werden. 

Hinweise zur Beantragung von Beurlaubung  

und Entschuldigung der Fehlzeiten 

Rechtsgrundlagen § 56, 67  HSchG , § 2, 3 VOGSV 



Fachoberschule Jahrgangsstufe 11 

 

 

  

 

1. Die Schülerinnen und Schüler müssen im ersten Ausbildungsabschnitt an drei 

Wochentagen ein Praktikum absolvieren.  

2. Die tägliche Arbeitszeit entspricht den gesetzlichen und tarifvertraglichen 

Vorgaben (7 - 8 Stunden). Das gilt auch für 3 Tage in den Schulferien.  

3. Die Praktikanten haben Urlaubsanspruch für eine 3-Tage-Woche 

entsprechend den gesetzlichen und tarifvertraglichen Bestimmungen.  

4. Für die Schüler/innen besteht während des Praktikums 

Haftpflichtversicherungs-schutz, der jedoch Schäden ausschließt, die durch 

die Inbetriebnahme von Kraftfahrzeugen entstehen.  

5. Das Praktikum dauert vom 1. August bis zum Ende der vorletzten 

Schulwoche im jeweiligen Schuljahr.  

6. Ohne erfolgreichen Abschluss des Praktikums ist eine Zulassung zur 

Jahrgangsstufe 12 nicht möglich (mind. 800 Stunden und Bestätigung des 

Praktikumsbetriebs). 

Nach §4 der Verordnung  

● …sollen die Praktikumsbetriebe den Schülern/innen einen Einblick in 

unterschiedliche Bereiche und Hauptfunktionen, Überblicke über 

fachrichtungsspezifische Zusammenhänge, Mitarbeit in jeweils typischen 

Arbeitsabläufen, sowie das Kennen lernen und Erproben vielfältiger Arbeitsmethoden 

bieten.  

● Die Praktikanten/innen fertigen zwei Tätigkeitsberichte an, die der 

Ausbildungsleitung der Betriebe und der Schule vorgelegt werden.  

● Nach Beendigung des Praktikums erstellt der Betrieb eine Bescheinigung und ein 

qualifiziertes Zeugnis. Ein Formblatt für die Bescheinigung stellt die Schule zur 

Verfügung.  

Zum Nachweis der Arbeitszeit im Praktikum führen die / der Schüler(in) täglich eine 

Exceltabelle (im Downloadbereich der Homepage), die am Monatsende vom Betrieb 

unterschrieben der praktikumsbetreuenden Lehrkraft unaufgefordert auszuhändigen. 

 

Die / der Schüler(in) wird mindestens einmal im Praktikum besucht. 

Informationen zum gelenkten Praktikum 

Rechtsgrundlage § 4 VOFOS 



 

 

 

Der Praktikumsbericht 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wir sind verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass epochaler Unterricht in der 

Fachoberschule versetzungs- bzw. abschlusswirksam ist. 

Von epochalem Unterricht spricht man, wenn Unterricht in einem Fach nur in einem 

Schulhalbjahr stattfindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zum epochal erteilten Unterricht 

Rechtsgrundlage § 19 VOGSV 

Epochaler Unterricht in 

der Jahrgangsstufe 11: 

- Politik & 

Wirtschaft 

Epochaler Unterricht in der 

Jahrgangsstufe 12: 

Schwerpunkt  

Wirtschaft und Verwaltung: 

- Biologie  

- Chemie 

 



 

 

 

 

 

1. Am Ende der Jahrgangsstufe 11 entscheidet die Zulassungskonferenz (alle in 

der Klasse eingesetzten Lehrkräfte) und die / der Schulleiter(in) als 

Vorsitzende(r) über die Zulassung in die Jahrgangsstufe 12. 

2. Wer in einem Fach Fach der Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Politik 

und in der Gesamtnote der Themenfelder des schwerpunkt- und 

fachrichtungsbezogenen Unterrichts 0 Notenpunkte erreicht hat, wird nicht 

zugelassen.  

3. Zugelassen wird, wer in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Politik 

und in der Gesamtnote der Themenfelder des schwerpunkt- und 

fachrichtungsbezogenen  

4. Unterrichts jeweils mindestens 5 Notenpunkte erreicht und das Praktikum mit 

mindestens 800 Stunden erfolgreich absolviert hat. 

5. Wenn in einem Fach der Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Politik und in 

der Gesamtnote der Themenfelder des schwerpunkt- und 

fachrichtungsbezogenen Unterrichts weniger als 5 Punkte erreicht wurden, 

muss für eine Zulassung die Summe dieser Fächer mindestens 20 Punkte 

betragen. 

6. Wenn zusätzlich das Fach Politik oder der Wahlpflichtbereich mit weniger als 5 

Punkten bewertet wird, muss die Summe aller Fächer, des Pflichtbereichs und 

des Wahlpflichtbereichs mindestens 30 Punkte betragen. 

 

Zulassungsregelungen in Tabellenform: 

 

Notenlage Folge  Ausgleich 

alle Fächer 5 Pkt. Zulassung  

ein Fach (Pflicht/Wahlpflicht) 0 
Pkt. 

keine Zulassung kein Ausgleich 

Schwerpunkt/D/M/E ein Fach 
weniger als 5 Pkt 

Zulassung bei Ausgleich Ausgleich Summe der vier 
Fächer mind. 20 Pkt. 

zusätzlich Politik oder 
Wahlpflichtbereich weniger als 
5 Punkte 

Zulassung mit Ausgleich Ausgleich Summe der Punkte 
aller Fächer, TAF und des 
Wahlpflichtbereichs, mind. 30 
Pkt. 

 

Informationen zur Zulassung in den zweiten Ausbildungsabschnitt 

(Jahrgangsstufe 12) 

Rechtsgrundlage § 12 VOFOS 



Fachoberschule Jahrgangsstufe 12 

 

 

 

 

 Mit der Zulassung zur Jahrgangsstufe 12 treten die Schülerinnen und Schüler in ihr 
Prüfungsschuljahr ein. Hierfür gibt es einige wichtige Informationen in Zusammenhang mit der 
Abschlussprüfung, die beachtet werden sollten.  
 
Allgemeines zur Abschlussprüfung 
Die schriftlichen Abschlussprüfungen finden in der Regel in der ersten Maiwoche statt. Die 
genauen Daten werden Ihnen durch die Klassenleitungen bekanntgegeben. 
Sollten mündliche Prüfungen erforderlich sein, so finden diese im Juni statt. 
Nach dem letzten Unterrichtstag finden noch einige wichtige Termine statt, die Sie 
wahrnehmen müssen (Bekanntgabe der mündlichen Prüfungen, Bekanntgabe des 
Prüfungsplans usw.). Das Nichteinhalten von Terminen kann zum Ausschluss von der 
Prüfung führen. 
Im Februar findet eine Prüfungseinweisung durch die Klassenleitung statt. 
 
Bestehen der Prüfung, Notenbildung und Ausgleich 
Notenbildung: 

Fächer ohne 
Prüfung 
 
 

Fächer mit nur 
schriftlicher Prüfung 

Fächer mit nur 
mündlicher Prüfung 

Fächer mit 
schriftlicher und 
mündlicher Prüfung 

Unterrichtsleistung = 
Gesamtleistung 
 

Unterrichtsleistung 
und schriftliche 
Prüfungsleistung 
gleichgewichtet 
(im Zweifel 
überwiegt die 
Unterrichtsleistung) 

Unterrichtsleistung 
vierfach und 
mündliche 
Prüfungsleistung 
einfach gewichtet 

Unterrichtsleistung 
dreifach die 
schriftliche zweifach 
und die mündliche 
Prüfungsleistung 
einfach gewichtet 

 
Bestanden ist, wenn in allen Fächern des Pflicht- und Wahlpflichtbereichs 5 Pkt. erreicht 
wurden. 
Weniger als 5 Pkt. in einem der schriftlichen Prüfungsfächer können durch mind. 50 Pkt. in 
allen schriftlichen Prüfungsfächern unter Berücksichtigung der Gewichtung zur Errechnung 
der Gesamtnote  (SPF 4fach, andere 2fach) ausgeglichen werden. Weniger als 5Pkt. in 
einem Fach ohne schriftliche Prüfung oder im Wahlpflichtbereich können durch mind 80 Pkt. 
in allen Fächern ausgeglichen werden. 
Nicht ausgleichbar sind 0 Punkte im Pflicht- oder Wahlpflichtbereich. 
 
Für das Zeugnis wird eine Durchschnittsnote gebildet. Diese bezieht alle Fächer, die 
Schwerpunktnote und die Wahlpflichtnote mit ein.  

Informationen zu wesentlichen Prüfungsbestimmungen der zentralen 

Abschlussprüfung 

Rechtsgrundlagen § 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26  VOFOS 



Diese Durchschnittsnote wird folgendermaßen errechnet: Punktesumme: Schwerpunkt 4-
fach, D/M/E jeweils 2-fach, alle anderen Fächer (auch Religion und Sport) 1-fach. Aus der 
Punktesumme wird die Durchschnittsnote gebildet (Rundung abgeschnitten auf eine Stelle 
hinter dem Komma). Als Hilfsmittel dient eine Tabelle in der Verordnung. 
 
Aus diesen Aussagen wird deutlich, wie wichtig die Unterrichtsleistungen (Vornoten) in den 
einzelnen Fächern und Themen- und Aufgabefeldern sind. Auswirkungen auf diese 
Unterrichtleistungen haben im Wesentlichen die Leistungsnachweise und die Mitarbeit 
(Anwesenheit!) im Unterricht des Prüfungsschuljahres. 

 

 


